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Öffentliche Bekanntmachungen 
der Stadt Künzelsau

Vorhabenbezogener Bebau-
ungsplan und örtliche Bauvor-
schriften „Solarpark Laßbach“

  Aufstellungsbeschluss nach 
§ 2 Abs. 1 Baugesetzbuch
(BauGB)
 frühzeitige Beteiligung der
Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1
BauGB

Aufstellungsbeschluss
Der Gemeinderat der Stadt 
Künzelsau hat am 16.05.2023 in 
öffentlicher Sitzung beschlos-
sen, den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan und die örtli-
chen Bauvorschriften „Solarpark 
Laßbach“ auf Flurstück 148 und 
149 der Gemarkung Laßbach 
aufzustellen. Dieser Beschluss 
wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Der Geltungsbereich 
ist im Lageplan vom 12.04.2023 
des Dipl.-Ing. Harald Jöchner aus 
Schrozberg mit einer gestrichel-
ten schwarzen Linie dargestellt.  

Frühzeitige Öffentlichkeitsbe-
teiligung vom 26.05.2023 bis 
30.06.2023
Weiter hat der Gemeinderat am 
16.05.2023 in öffentlicher Sit-
zung den Vorentwurf gebilligt 
und beschlossen, die frühzeitige 
Öffentlichkeits- und Behörden-
beteiligung nach §§ 3 Abs. 1 und 
4 Abs. 1 BauGB durchzuführen. 
Maßgeblich ist der Vorentwurf 
des Dipl.-Ing. Harald Jöchner 
vom April 2023.

Die Unterlagen (Vorentwurf 
zeichnerischer Teil, Begründung 
mit baurechtlichen Festsetzun-
gen, Sichtbarkeitsanalyse) kön-

nen in der Zeit vom 26.05.2023 
bis 30.06.2023 im Rathaus Kün-
zelsau, Bürgerbüro, Stuttgarter 
Straße 7, 74653 Künzelsau wäh-
rend der üblichen Öffnungszei-
ten (Montag bis Freitag 9.00 
bis 18.00 Uhr, Samstag 9.00 bis 
12.00 Uhr) eingesehen werden.   

Der Inhalt dieser Bekanntma-
chung sowie die Vorentwurfsun-
terlagen können im Internet auf 
der Homepage der Stadt Künzels- 
au unter www.kuenzelsau.de/

bekanntmachungen abgerufen 
werden. Es wird darum gebeten, 
möglichst die Online-Einsicht-
nahme zu nutzen. Innerhalb der 
Frist können Stellungnahmen 
schriftlich, mündlich zur Nieder-
schrift oder elektronisch unter 
der E-Mail-Adresse roswitha.
deptner@kuenzelsau.de bei der 
Stadt Künzelsau abgegeben wer-
den. Sofern Beratungsbedarf be-
steht, sollte ein Gesprächstermin 
mit dem Stadtbauamt (Tel. 07940 
129-412) vereinbart werden.

Künzelsau, 17. Mai 2023   

Stefan Neumann, Bürgermeister  

Übersicht zum Aufstellungsbeschluss
Vorhabenbezogener
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Gefertigt : Schrozberg, den 12. April 2023
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Vorhabenbezogener

„Solarpark Mäusdorf“

Öffentliche Bekanntmachungen 
der Stadt Künzelsau

Vorhabenbezogener Bebauungs-
plan und örtliche Bauvorschrif-
ten „Solarpark Mäusdorf“

  Aufstellungsbeschluss nach 
§ 2 Abs. 1 Baugesetzbuch
(BauGB)
  frühzeitige Beteiligung der
Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1
BauGB

Aufstellungsbeschluss
Der Gemeinderat der Stadt 
Künzelsau hat am 16.05.2023 in 
öffentlicher Sitzung beschlos-
sen, den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan und die örtli-
chen Bauvorschriften „Solarpark 
Mäusdorf“ auf Flurstück 599 in 
Mäusdorf aufzustellen. Dieser 
Beschluss wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Der Geltungs-
bereich ist im Lageplan vom 
12.04.2023 des Dipl.-Ing. Harald 
Jöchner aus Schrozberg mit 
einer gestrichelten schwarzen 
Linie dargestellt.  

Frühzeitige Öffentlichkeitsbe-
teiligung vom 26.05.2023 bis 
30.06.2023
Weiter hat der Gemeinderat am 
16.05.2023 in öffentlicher Sit-
zung den Vorentwurf gebilligt 
und beschlossen, die frühzeitige 
Öffentlichkeits- und Behörden-
beteiligung nach §§ 3 Abs. 1 und 
4 Abs. 1 BauGB durchzuführen. 
Maßgeblich ist der Vorentwurf 
des Dipl.-Ing. Harald Jöchner 
vom April 2023.

Die Unterlagen (Vorentwurf 
zeichnerischer Teil, Begründung 
mit baurechtlichen Festset-
zungen, Sichtbarkeitsanalyse, 

spezielle artenschutzrechtliche 
Prüfung) können in der Zeit 
vom 26.05.2023 bis 30.06.2023 
im Rathaus Künzelsau, Bürger-
büro, Stuttgarter Straße 7, 74653 
Künzelsau während der üblichen 
Öffnungszeiten (Montag bis Frei-
tag 9.00 bis 18.00 Uhr, Samstag 
9.00 bis 12.00 Uhr) eingesehen 
werden.   

Der Inhalt dieser Bekanntma-
chung sowie die Vorentwurfsun-
terlagen können im Internet auf 
der Homepage der Stadt Künzels- 

au unter www.kuenzelsau.de/
bekanntmachungen abgerufen 
werden. Es wird darum gebeten, 
möglichst die Online-Einsicht-
nahme zu nutzen. Innerhalb der 
Frist können Stellungnahmen 
schriftlich, mündlich zur Nieder-
schrift oder elektronisch unter 
der E-Mail-Adresse roswitha.
deptner@kuenzelsau.de bei der 
Stadt Künzelsau abgegeben wer-
den. Sofern Beratungsbedarf be-
steht, sollte ein Gesprächstermin 
mit dem Stadtbauamt (Tel. 07940 
129-412) vereinbart werden.

Künzelsau, 17. Mai 2023   

Stefan Neumann, Bürgermeister  
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Öffentliche Bekanntmachungen 
der Stadt Künzelsau

Inkrafttreten des 
Bebauungsplans und der 
örtlichen Bauvorschriften 
„Gewerbegebiet Gaisbach Süd“

Der Gemeinderat der Stadt 
Künzelsau hat am 12.09.2017 
in öffentlicher Sitzung den Be-
bauungsplan „Gewerbegebiet 
Gaisbach Süd“ nach § 10 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) und die 
mit dem Bebauungsplan aufge-
stellten örtlichen Bauvorschriften 
nach § 74 Abs. 7 Landesbauord-
nung (LBO) in Verbindung mit § 4 
der Gemeindeordnung (GemO), 
in der jeweils geltenden Fas-
sung, als Satzung beschlossen.  

Maßgebend sind:
  der Rechtsplan vom 17.07.2017, 
Baldauf Architekten und Stadt-
planer GmbH, Stuttgart

  die textlichen Festsetzungen 
(Festsetzungen nach BauGB 
und BauNVO sowie örtliche 
Bauvorschriften nach LBO) 

vom 17.07.2017, Baldauf Archi-
tekten und Stadtplaner GmbH, 
Stuttgart

Dem Bebauungsplan sind wei-
terhin beigefügt:

  die Begründung vom 17.07.2017
  der Umweltbericht mit Grün-
ordnungsplan und integrierter 
Eingriffs-Ausgleichsbilanzie-
rung vom 17.07.2017

  Faunistische Untersuchung 
und spezielle artenschutz-
rechtliche Prüfung für die 
Bebauungspläne „Gewerbe-
gebiet Gaisbach-Süd“ und 
„Hofklinge“ vom 14.11.2014
  Sachverständigengutachten zu 
den Geruchsimmissionen für 
die Bebauungspläne „Gewer-
begebiet Gaisbach-Süd“ und 
„Hofklinge“ in der Fassung 
vom 25.09.2014
  Schalltechnische Untersu-
chung für die Bebauungs-
pläne „Gewerbegebiet Gais-
bach-Süd“ und „Hofklinge“ in 

der Fassung vom 06.07.2015
  Verkehrsplanerische und 
verkehrstechnische Untersu-
chung zum Leistungsfähig-
keitsnachweis des Knoten-
punktes B 19 Gaisbach Süd, 
Dezember 2014
  Städtebaulicher Vertrag zwi-
schen der Stadt Künzelsau und 
dem Landratsamt Hohenlohe-
kreis
  die zusammenfassende Erklä-
rung gem. § 10 Abs. 4 BauGB. 

Der Bebauungsplan und die 
örtlichen Bauvorschriften „Ge-
werbegebiet Gaisbach Süd“ 
treten gem. § 10 Abs. 3 BauGB 
mit dieser ortsüblichen Bekannt-
machung in Kraft.
Gem. § 10 Abs. 3 BauGB kann 
jeder den Bebauungsplan ein-
schließlich seiner Begründung 
im Rathaus der Stadt Künzelsau, 
Stuttgarter Straße 7, 74653 Kün-
zelsau während der üblichen Öff-
nungszeiten einsehen und über 
seinen Inhalt Auskunft verlangen. 
Die Einsichtnahme kann auch 
über die Internetseite der Ge-
meinde unter: www.kuenzelsau.
de/bekanntmachungen erfolgen. 

Es wird gebeten, die Online-Ein-
sichtnahme auf der Homepage 
der Stadt Künzelsau zu nutzen. 
Sofern Beratungsbedarf besteht, 
sollte ein Gesprächstermin mit 
dem Stadtbauamt (Tel. 07940 
129-412) vereinbart werden.

Hinweise: 
Auf die Vorschriften des §44 Abs. 
3 Satz 1 und 2 BauGB über die 
Fälligkeit etwaiger Entschädi-
gungsansprüche im Falle der 
in den §§ 39-42 BauGB bezeich-
neten Vermögensnachteile, 
deren Leistung schriftlich beim 
Entschädigungspflichtigen zu 
beantragen ist, und des §44 Abs. 
4 BauGB über das Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen, 
wenn der Antrag nicht innerhalb 
der Frist von drei Jahren gestellt 
ist, wird hingewiesen.

Eine beachtliche Verletzung der 
in § 214 Abs.1 Satz 1 Nr. 1-3 
BauGB bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, eine unter 
Berücksichtigung des §214 Abs.2 
BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes 

und des Flächennutzungsplanes 
sowie nach § 214 Abs.3 Satz 2 
BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs sind ge-
mäß § 215 Abs. 1 Nr. 1-3 BauGB 
unbeachtlich, wenn sie nicht in-
nerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich ge-
genüber der Stadt unter Darle-
gung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. Die Un-
beachtlichkeit gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a 
BauGB beachtlich sind.

Eine Verletzung der Verfah-
rens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung oder von 
aufgrund der Gemeindeordnung 
erlassenen Verfahrensvorschrif-
ten beim Zustandekommen die-
ser Satzungen ist nach § 4 Abs.4 
Gemeindeordnung unbeachtlich, 
wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung 
der o.g. Satzungen gegenüber 
der Stadt unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich oder 
elektronisch geltend gemacht 
worden ist. Nach Ablauf dieser 

Frist gilt die Satzung als von An-
fang an gültig zustande gekom-
men. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn 
die Ausfertigung der Satzung 
nicht erfolgt bzw. fehlerhaft er-
folgt ist oder die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt 
worden sind. Abweichend hier-
von kann die Verletzung der Ver-
fahrens- und Formvorschriften 
auch nach Ablauf der Jahresfrist 
von jedermann geltend gemacht 
werden, wenn der Bürgermeis-
ter dem Satzungsbeschluss nach 
§ 43 Gemeindeordnung wegen
Gesetzwidrigkeit widersprochen 
hat oder wenn vor Ablauf der 
Jahresfrist die Rechtsaufsichts-
behörde den Satzungsbeschluss 
beanstandet hat, oder ein An-
derer die Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften 
innerhalb der Jahresfrist geltend 
gemacht hat.

Künzelsau, 17. Mai 2023

Stefan Neumann, Bürgermeister  
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